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7 0 1 . Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens über die Besteuerung von Straßenfahrzeugen, die
der internationalen Personenbeförderung dienen und des Abkommens über die
Besteuerung von Straßenfahrzeugen, die der internationalen Warenbeförderung
dienen

7 0 2 . Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beför-
derung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)

7 0 3 . Kundmachung: Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens über Jute und Juteprodukte
1982

7 0 4 . Kundmachung: Geltungsbereich des Internationalen Abkommens über den Schutz der ausübenden
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und Sendeunternehmen

7 0 5 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie die Vernichtung solcher Waffen

7 0 6 . Kundmachung: Geltungsbereich der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur
und Kunst

701 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
9. Dezember 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Abkommens über die Besteuerung
von Straßenfahrzeugen, die der internationa-
len Personenbeförderung dienen und des
Abkommens über die Besteuerung von Stra-
ßenfahrzeugen, die der internationalen Waren-

beförderung dienen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen haben die Niederlande am
1. August 1986 ihre Ratifikationsurkunde zum
Abkommen über die Besteuerung von Straßenfahr-
zeugen, die der internationalen Personenbeförde-
rung dienen, und zum Abkommen über die
Besteuerung von Straßenfahrzeugen, die der inter-
nationalen Warenbeförderung dienen (BGBl.
Nr. 270/1962, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 200/1970), hinterlegt.

Vranitzky

702. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
9. Dezember 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Europäischen Übereinkommens über
die internationale Beförderung gefährlicher

Güter auf der Straße (ADR)

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat die Tschechoslowakei am
17. Juli 1986 ihre Beitrittsurkunde zum Europäi-
schen Übereinkommen über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR) (BGBl. Nr. 522/1973, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 581/1981) hinter-
legt.

Die Tschechoslowakei hat anläßlich der Hinter-
legung der Beitrittsurkunde folgenden Vorbehalt
erklärt:

„Die Tschechoslowakei erklärt, daß sie sich im
Sinne des Art. 12 Abs. 1 des Übereinkommens
durch die Bestimmungen des Art. 11 Abs. 2 und 3
des Übereinkommens als nicht gebunden betrach-
tet."

Vranitzky

703. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
9. Dezember 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Internationalen Übereinkommens

über Jute und Juteprodukte 1982

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Polen am 26. August 1986
seine Beitrittsurkunde zum Internationalen Über-
einkommen über Jute und Juteprodukte 1982
(BGBl. Nr. 32/1986) hinterlegt.

Durch diesen Beitritt ist das Übereinkommen
gemäß seinem Art. 40 Abs. 1 am 26. August 1986
definitiv in Kraft getreten.

Vranitzky
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704. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
16. Dezember 1986 betreffend den Geltungs-
bereich des Internationalen Abkommens über
den Schutz der ausübenden Künstler, der Her-
steller von Tonträgern und der Sendeunter-

nehmen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Monaco am 6. September
1985 seine Ratifikationsurkunde zum Internationa-
len Abkommen über den Schutz der ausübenden
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der
Sendeunternehmen (BGBl. Nr. 413/1973, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 447/1985) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde hat Monaco nachstehenden Vorbehalt
erklärt:

„1. Hinsichtlich des Schutzes der Hersteller von
Tonträgern wird Monaco, gemäß Artikel 5
Absatz 3, das Merkmal der Veröffentlichung nicht
anwenden, sondern nur die Merkmale der Staats-
angehörigkeit und der Festlegung.

2. Hinsichtlich des Schutzes der Tonträger wird
Monaco, gemäß Artikel 16 Absatz 1 (a)—(i), keine
der Bestimmungen des Artikels 12 anwenden.

3. Hinsichtlich der Sendeunternehmen wird
Monaco, im Sinne der Bestimmungen des Arti-
kels 16 Absatz 1 (b), die Bestimmungen des Arti-
kels 13 (d) betreffend den Schutz gegen die öffent-
liche Wiedergabe von Fernsehsendungen nicht
anwenden."

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen zufolge hat Schweden am
27. Juni 1986 nachstehende Erklärung abgegeben:

„Gemäß Art. 18 des Abkommens zieht Schwe-
den die anläßlich der Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunde am 13. Juli 1962 abgegebene Erklä-
rung zurück bzw. ändert sie wie folgt ab:

1. Die Erklärung betreffend Art. 6. Abs. 2 wird
zurückgezogen.

2. Die zu Art. 16 Abs. 1 Buchstabe (a) (ii) abge-
gebene Erklärung, wonach die Bestimmungen des
Art. 12 nur hinsichtlich der Benützung für die
Funksendung angewendet werden, wird in ihrer
Tragweite insofern eingeschränkt, als Schweden
die Bestimmungen des Art. 12 auf die Benützung
für die Funksendung und auf die öffentliche Wie-
dergabe, die zu Handelszwecken durchgeführt
wird, anwenden wird.

3. Die Erklärung betreffend Art. 17 wird wider-
rufen, insoweit als die Vervielfältigung von Tonträ-
gern betroffen ist. Schweden wird ab 1. Juli 1986
allen Tonträgern den Schutz gemäß Art. 10 des
Abkommens gewähren.

Die Widerrufe bzw. Änderungen treten mit
1. Juli 1986 in Kraft."

Vranitzky

705. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
16. Dezember 1986 betreffend den Geltungs-
bereich des Übereinkommens über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und
von Toxinwaffen sowie die Vernichtung sol-

cher Waffen

Nach Mitteilungen der Regierungen der Verei-
nigten Staaten, des Vereinigten Königreiches und
der Sowjetunion haben nachstehende Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Über-
einkommen über das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (bio-
logischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie die
Vernichtung solcher Waffen (BGBl. Nr. 432/1975,
letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 268/1983) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- bzw.
Beitrittsurkunde:

Bangladesh 11. März 1985
Bundesrepublik

Deutschland 7. April 1983
China 15. November 1984
Frankreich 27. September 1984
Grenada 22. Oktober 1986
Kolumbien 19. Dezember 1983
Peru 5. Juni 1985

Anläßlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde
hat China nachstehende Erklärung abgegeben:

„1. Der Grundgedanke des Übereinkommens
über das Verbot von biologischen Waffen ent-
spricht der Einstellung Chinas und kommt den
Bemühungen der friedliebenden Länder und Völ-
ker auf dieser Welt in ihrem Kampf gegen Aggres-
sion sowie in ihrem Bestreben um Aufrechterhal-
tung des Weltfriedens entgegen. China war bereits
einmal eines der Opfer biologischer (bakteriologi-
scher) Waffen. China hat derartige Waffen nie her-
gestellt oder besessen und wird dies auch in
Zukunft nicht tun. Die chinesische Regierung ist
jedoch der Meinung, daß das Übereinkommen
gewisse Mängel aufweist. So zum Beispiel fehlen
ein ausdrückliches „Verbot der Verwendung" bio-
logischer Waffen sowie konkrete und wirksame
Maßnahmen zur Überwachung und Verifizierung;
und es mangelt an wirksamen Maßnahmen für die
Verhängung von Sanktionen bei der Behandlung
von Beschwerden über Fälle von Verletzungen die-
ses Übereinkommens. Die chinesische Regierung
hofft, daß diese Mängel zum gegebenen Zeitpunkt
behoben bzw. korrigiert werden.

2. Weiters hofft die chinesische Regierung, daß
es bald zum Abschluß einer Konvention über ein
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ausnahmsloses Verbot und die vollständige Ver-
nichtung chemischer Waffen kommt.

3. Die Unterzeichnung und Ratifikation des
Übereinkommens durch die taiwanesischen Behör-
den im Namen Chinas am 10. April 1972 und am
9. Feber 1973 sind rechtswidrig und ungültig."

Vranitzky

7 0 6 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
16. Dezember 1986 betreffend den Geltungs-
bereich der Berner Übereinkunft zum Schutz

von Werken der Literatur und Kunst

Nach Mitteilung des Generaldirektors der
WIPO hat Portugal am 25. Juli 1986 seine Ratifi-

kationsurkunde zur Berner Übereinkunft zum
Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom
9. September 1886, revidiert in Paris am 24. Juli
1971 (BGBl. Nr. 319/1982, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 23/1986), hinter-
legt.

Einer weiteren Mitteilung zufolge hat der Gene-
raldirektor der WIPO am 5. November 1986 eine
Erklärung Portugals bezüglich Art. 14 bis, Abs. 2
lit. c erhalten, wonach sich die Verpflichtung der
Urheber, Beiträge zur Herstellung eines Filmwer-
kes zu leisten, aus einem schriftlichen Vertrag erge-
ben muß.

Vranitzky
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